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Enttiuschungen gibt es immer, — auch hier,
wie das oben angefiihrte Beispiel zeigt. Aber wir
sind da, diese Fehler zu finden und sie zu korri-
gieren. Es lassen sich auf diese Art bestimmt
auch hoffnungslos scheinende Fille in geregelte
Bahnen zuriickbringen. Wir wollen, wie auch bei
den normal Veranlagten, das einfachste und zu-
gleich hochste Ziel erreichen: ,,die innere Fiahig-
keit des Zoglings zur Erfilllung seiner Pflicht,
seiner Lebensaufgabe, seiner Bestimmung.“ (Ha-
berlin.)

Nur dann kann erzieherisch etwas erreicht wer-
den, wenn der Erzieher letzten Endes mit seinem

ganzen Einsatz am helfenden Aufbau teilnimmt.
Er ist die Seele des Ganzen, er muBB den duBern
wie innern Kontakt mit dem Schwererziehbaren
gewinnen, er ibertrigt die Kraft des Gelingens,
mit ihm fillt oder steigt das seelische Wachsen
des Zoglings.

Ein klares Urteil {iber den Wert unserer Arbeit
konnen wir wahrend der Anstaltszeit nicht ab-
geben, es reift erst dann, wenn der Zoégling im
Leben steht, Arbeit und seinen Aufgabenkreis
gefunden hat, sich einordnet und in der Gemein-
schaft zum brauchbaren, sozialen Menschen ge-
worden ist.

Alkoholiker und ihre fiirsorgerische Behandlung
Von Privatdozent Dr. Hans Binder, leitender Arzt der Psychiatrischen Poliklinik, Basel (Schluss)

Zusammenfassend seien jetzt noch einmal die
Punkte aufgezdhlt, die fiir die fiirsorgerische Be-
urteilung eines Trinkers die wichtigsten sind. Es
sind dies: Artung der urspriinglichen Personlich-
keit; Entscheidung der Frage, auf welche Weise
die Trunksucht entstanden ist, wie weit Milieu-
einflitsse und wie weit innere Personlichkeits-
eigenarten dabei beteiligt sind; Feststellung bis
zu welchem Stadium die psychischen und kérper-
lichen Schidigungen durch den chronischen Al-
kcholmiBbrauch schon fortgeschritten sind, ins-
besondere, ob noch eine tiefgehende, d. h. ethisch
betonte Einsicht in die Trunksucht mit echten
Willensvorsiatzen der Besserung vorhanden ist,
oder ob sich nur noch eine oberflachliche, rein
verstandesmidBige Einsicht findet, der aus eigener
Willenskraft nicht mehr nachgelebt werden kann,
oder ob vollige Einsichtslosigkeit voiliegt. Bei
den GenuBtrinkern zeigt das Vorhandensein wirk-
licher, tiefgehender Einsicht an, daB der Mann
noch nicht eigentlich siichtig geworden ist, wih-
rend bei den Erleichterungstrinkern die innere
Zwiespaltigkeit hiufig so weit geht, daB trotz
bestehender Sucht immer wieder Zeiten echter
Einsicht und bester Vorsitze kommen, bis der un-
widerstehliche Drang nach dem Gift diese Men-
schen von neuem mit sich reit. —

Nachdem wir uns die nétigen diagnostischen
Unterlagen zur Beurteilung eines Trinkers ver-
schafft haben, bleibt uns noch iibrig, die ge-
wonnenen Kenntnisse fiir die fiirsorgerische Be-
handlung der Alkoholiker auszuwerten. Im Sinne
unserer einleitenden Erorterungen kommt es vor
allem darauf an, die Tatigkeitsbereiche der
mannigfachen Fiirsorgeinstitutionen genau zu be-
stimmen, die verschiedenen Schiitzlinge den rich-
tigen Instanzen zuzuweisen und die Zusammen-
arbeit der einzelnen Fiirsorgeeinrichtungen zu
fordern. Was zuerst die Fiirsorgestellen
fiir Alkoholkranke anbelangt, so haben
diese natiirlich in vielen Fillen, die ihnen direkt
zugewiesen werden, jene diagnostischen
Aufgaben zu l[osen, die wir bereits besprochen
haben, weshalb die Zusammenarbeit der Fiir-
sorgestelle mit einem psychiatrischen Arzte, der
kompliziertere Falle dort untersucht, sehr zweck-
maBig ist. Von der Firsorgestelle aus miissen
dann -die sich aus der diagnostischen Kenntnis
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eines Trinkers ergebenden fiirsorgerischen Schritte
eingeleitet, muB der notwendige Verkehr mit
Behorden und Anstalten iibernommen werden etc.
Es gibt aber gewisse — und zwar sehr hiufig
vorkommende — Fille von AlkoholmiBbrauch,
deren Behandiung gar nicht iber die Sprech-
stunde der Fiirsorgestelle hinauszugehen braucht.
Dies sind jene normalen GenuBtrinker in den
Anfangsstadien, wobei erst ein gewohnheits-
maBiger AlkoholmiBbrauch, aber noch keine
eigentliche Trunksucht besteht. Weil hier die
normale Personlichkeit im wesentlichen noch un-
geschadigt ist, so ist es oft moglich, den Schiitz-
ling durch Appell an seine Vernunft, seine Ueber-
legung, sein PflichtbewuBtsein, seinen Willen zu
einer vollen Einsicht in seine falsche Lebens-
einstellung und zu einer wirklichen Umkehr zu
bewegen. Mogen auch, wie bei Bekdmpfung so
mancher schlechten Gewohnheit, sich nicht sel-
ten Riickfille einstellen, so gelingt doch die end-
giiltige ethische Umerziehung die Orientierung an
bleibenden Werten, die Weckung von kiarem Ver-
antwortungsgefithl und ziher Wiilensanstrengung
in manchen Fillen, die dann dauernd geheilt
bleiben. Wir sehen daraus, welch groBe Bedeu-
tung die Alkoholfiirsorgestellen haben, weil sie
in erster Linie die vielen aussichtsreichen Fille
von beginnendem Alkoholismus bei mnormalen
Menschen behandein miissen. Wir sehen weiter,
wie wichtig es ist, daB jedermann, der in irgend-
einem Zweig der Fiirsorge titig ist, gerade be-
ginnende Trinker moglichst frithzeitig und autf
geschickte Weise — eventuell sogar unter irgend-
einem Vorwand — mit dem Alkohoifiirsorger zu-
sammenbringt; denn hier kénnen ein paar recht-
zeitige Besprechungen zwischen beiden unter Um-
stinden die Verelendung einer ganzen Familie
und die Aufwendung gewaltiger 6ffentlicher Geld-
mittel verhindern. — Wdaihrend viele Fille von
AlkcholmiBbrauch in die Sprechstunde des Al-
koholfiirsorgers gehoren, so sind es nur wenige
und ganz anders geartete Fille, fiir die die am-
bulante Behandlung in der Sprechstunde desNer-
venarztes das richtige ist. Hier kommen nur
soiche Erleichterungstrinker in Frage, die auf
Grund ihrer ungliicklichen Veranlagung oder auf
Grund besonders schwerer Lebensschicksale sich
in innere Konfiikte verstrickt, sich in Verdrdn-



gungen und Verhaltungen dieser Konflikte hinein-
gearbeitet haben, und nun an den Folgen dieser
abwegigen Verarbeitungsweisen so sehr leiden,
daB sie hauptsiachlich deswegen zu trinken an-
fingen. Hier kann eine Losung dieser Verdridn-
gungenn und Verhaltungen, die nur durch rein
arztliche, analytische oder hypnotische Methoden
moglich ist, dem Patienten eine solche Befreiung
von seinen Leidenszustdnden bringen, daB er mit
dem Trinken aufhort, weil er es nicht mehr
notig hat. Die arztliche Behandlung dieser an
sich recht seltenen Fille von sogen. neurotischem
Alkoholismus darf aber nur dann ambulant in
der Sprechstunde durchgefiihrt werden, wenn die
Sucht nach dem Alkohol noch nicht stark aus-
gepragt oder nur zeitweise vorhanden ist. Wo
sich schon eine schwere Sucht entwickelt hat,
da wird der Patient trotz aller arztlichen Sprech-
stundenbehandlung weiter trinken. — Fiir eigent-
lich siichtige Trinker geniigt die Betreuung
in der fiirsorgerischen oder Aarztlichen Sprech-
stunde nicht; hier miissen noch andersartige Ein-
wirkungen zu Hilfe genommen werden. Gelingt
es bei einem schon siichtig gewordenen nor-
malen oder psychopathischen GenuBtrinker noch
soviel verstandesmidBige Einsicht zu wecken, daB
er dem Beitritt zu einem Abstinenzverein zu-
stimmt, so soll man diesen Versuch machen. In
gewissen Féllen kann vom Abstinenzverein aus
eine nachgehende Betreuung des neu aufgenom-
menen Schiitzlings im Sinne einer eigentlichen
Ueberwachung organisiert werden; der Abstinenz-
verein wird fiir ihn zum sichern Hort, der ihn
von allen Versuchungen zum Trunk moglichst
abzieht, ihnvor schlimmen Kameraden schiitzt, ihn
der besonders wirksamen Massensuggestion
im Sinne der Enthaltsamkeit aussetzt. Auf diese
Weise kann der Abstinenzverein durch intensive
duBere Einwirkung das erreichen, was der
Schiitzling aus eigener Willenskraft allein nicht
mehr hitte erreichen konnen, nimlich eine weit-
gehende Enthaltsamkeit vom Alkohol, und mit
fortschreitender Entgiftung des Schiitzlings nimmt
dann auch seine Willenskraft zur Durchfithrung
seiner Abstinenzvorsitze wieder zu. Namentlich
gewisse Typen aus der Gruppe der psycho-
pathischen GenuBtrinker, vor allem die iiber-
betriebsamen, haltlosen, allzu beeinfluBbaren
Menschen, konnen manchmal durch kein anderes
Mittel bei der Abstinenz gehalten werden, als
durch ihre Begeisterung fiir den Betrieb eines
Abstinenzvereins, in dem sie zugleich eine gewisse
Rolle spielen konnen. Wer einen Trinker einem
Enthaltsamkeitsverein zuweisen will, muB Ge-
schick genug haben, um herauszuspiiren, in wel-
chem kirchlichen, politischen oder berufsméifBig
orientierten Abstinentenverein sich der Mann am
leichtesten und voraussichtlich mit stirksten Bin-
dungen eingliedern kann. Besondere Forderung
durch geeignete Zuweisungen verdient die vor-
beugende Titigkeit unserer abstinenten Ju-
gendorganisationen; hier sollen Abkommlinge aus
Trinkerfamilien und solche psychopathische Ju-
gendliche eingegliedert werden, die sich erfah-
rungsgemilB spiter haufig zu GenuBtrinkern ent-
wickeln. Menschen vom Typus der Erleich-

leichterungstrinker sind bei der oft vorhandenen
Verschlossenheit und Einspannigkeit dieser Na-
turen selten in einem Abstinenzverein zu halten,
weil sie dem Vereinsgeist nicht zuginglich sind.
Riickfillig gewordene Mitglieder, die innerhalb
des Abstinentenvereins nicht wieder auf gute
Wege gebracht werden konnen, sollten unbedingt
der Fiirsorgestelle zur Weiterbetreuung iiber-
wiesen werden, statt daB der Abstinentenverein,
wie es heute so oft geschieht, diese Alkohol-
siichtigen mitsamt ihren Familien mehr oder
weniger ihrem Schicksal iiberliBt. — Bei einem
soglchen im Abstinentenverein riickfillig gewor-
denen Trinker wird sich dann meistens die Frage
stellen, ob er einer Trinkerheilstatte zu
einer einjahrigen Kur iiberwiesen werden soll.
Es ist streng daran festzuhalten, daB ein Trinker
niemals in eine Heilstitte gehort, wenn bei ihm
nicht wenigstens noch eine verstandesmaBige
Einsicht in seinen AlkoholmiBbrauch vorhanden
ist. Diese Forderung ist eigentlich selbstverstind-
lich, wenn man weiB, daB unsere Heilstatten vollig
offene Hauser sind, in denen es keinerlei Zwang
gibt. Und doch kommen immer wieder behord-
liche Zwangseinweisungen von vo1lig einsichts-
losen, versimpelten Alkoholikern in die Heil-
stdtten vor — ein typisches Beispiel dafiir, daB
die verschiedenen Fiirsorgeinstitutionen einander
ungeniigend kennen. Schw ere psychopathische
Trinker, bei denen der Alkoholismus hauptsidch-
lich Folgeerscheinung ihrer hochgradig abnormen
Charakterveranlagung ist, gehoren auch nicht in
die Heilstatte, weil ihnen der Aufenthalt dort
meist nichts niitzt und sie auf die andern Insassen
der Heilstdtte oft einen schlechten EinfluB aus-
iiben. Endlich ist es auch nicht empfehlenswert,
allzu junge, 20—25-jahrige Trinker in eine Heil-
stitte einzuweisen; diese jungen Leute sind meist
noch zu oberflachlich, um den Ernst einer ein-
jahrigen Heilstattenkur erfassen zu konnen; sie
haben noch nichts verloren, was zuriickzuerlan-
gen ihnen erstrebenswert schiene. Unrichtig ist
dagegen der teilweise jetzt noch angewandte
Grundsatz, Trinker, die das 50. Lebensjahr iiber-
schritten haben, nicht mehr in Heilstitten einzu-
weisen. Gerade Menschen, die erst in diesem
hohern Alter dem Alkohol verfallen, sind ver-
haltnismaBig giinstig zu beeinflussen, weil bei
ihnen schon eine gewisse Festigkeit des Charak-
ters und eine Beruhigung der vitalen Triebe vor-
handen ist, was beides die Widerstandsfihigkeit
dem Alkohol gegeniiber eher erhéht.

Bei vO1lig uneinsichtigen Trinkern, die auch
intellektuell schon erheblich geschiadigt sind, blei-
ben nur ZwangsmaBnahmen iibrig. Wo noch ir-
gendwelche Aussichten auf eine Besserung des
Trinkers ohne Anwendung von Zwang bestehen,
da soll das freiwillige Vorgehen versucht wer-
den, indem eine Behandlung, die mit dem Einver-
standnis des Siichtigen durchgefithrt wird, eher
einen dauernden Erfolg verspricht. Wenn man
sich aber zur Anwendung von Zwang entschlieBen
muB, dann soll er mit ruhiger Konsequenz durch-
gefithrt werden. In gewissen Fillen kann eine
polizeiliche Verwarnung und Ver-
sorgungsandrohung Eindruck machen; die
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Leute kommen dadurch zwar natiirlich nicht zur
Einsicht, aber manche werden eine Zeitlang ein-
geschiichtert, halten mit dem Trinken zuriick, und
gelegentlich wird einer in dieser Zeit doch so weit
entgiftet, daB er wieder fiir eine der bereits er-
orterten Behandlungsmethoden zuginglich wird.
Die zwangsweise Entmiindigung hat
nur dann einen Sinn, wenn der Vormund sich sehr
intensiv mit seinem Schiitzling befassen, vor allem
seinen Arbeitslohn einziehen und verwalten kann.
Wo dies nicht moglich ist, da ist der psycho-
logische Nachteil einer Vertrotzung des Trinkers
durch das Entmiindigungsverfahren oft groBer als
die dadurch erreichten Vorteile. Wo es sich um
schwer siichtige, abgestumpfte, auch intellektuell
schon stidrker geschiadigte Alkoholiker handelt,
da hat nur eine einzige MaBnahme einen Sinn:
die sofortige Einweisung in die psy-
chiatrische Heil- und Pflegeanstalt
ohne vorherige fruchtlose Verwarnungen. Auch
fiitr schwere Psychopathen, sofern sie in hohem
MaBe alkoholsiichtig geworden sind, gibt es keine
andere MaBnahme, da hier alle Methoden der
Freiwilligkeit versagen. Bei den Irrenanstalts-
einweisungen von Alkoholikern sind vielfach
Schwierigkeiten zu iiberwinden, teils wegen ver-
alteter Aufnahmebedingungen der Anstalten, teils
wegen Widerstinden seitens der Krankenkassen.
Es ist durchaus falsch, wenn die Irrenanstalt Al-
koholiker nur aufnehmen darf, sofern sie gemein-
oder selbstgefihrlich sind; obschon dies ja nicht
selten zutrifit — man denke an gefdhrliche Be-
drohungen der Angehérigen im Rausch oder an
Selbstmordversuche im ,,trunkenen Elend* —, so
gehoren eben doch viele Fille in die Anstalt, die
dieser Bedingung nicht geniigen. Das Gesetz muB3
unbedingt auch die Zwangseinweisung derjenigen
Alkoholiker schiitzen, die sich und ihre Familie
der Gefahr der Verwahrlosung aussetzen. Es
gibt nicht selten Fille, bei denen auch ausgespro-
chene alkoholische Personlichkeitsschidigungen
sich unter der erzwungenen Abstinenz in der An-
stalt relativ rasch zuriickbilden; dann kann man
versuchen, mit einem kiirzern Anstaltsaufenthalt
von etwa drei Monaten auszukommen, wenn man
sicher ist, daB die Fille nach der Entlassung
durch die Alkoholikerfiirsorgestelle weiter betreut
werden. Sehr vorteilhaft ist, wenn der Alkohol-
fiirsorger die Fille schon wihrend ihres Auf-
enthaltes in der Anstalt besucht, um mit ihnen bei
der Entlassung bereits Kontakt zu haben. Durch
die nachgehende Fiirsorge und Beaufsichtigung
bei den aus der Anstalt entlassenen Alkoholikern
wird, wie die Erfahrungen in Deutschland und der
Schweiz iibereinstimmend gezeigt haben, recht
Gutes erreicht, indem bei manchen aus der An-
stalt entlassenen Trinkern die soziale Wieder-
eingliederung gelingt. Frither, als man die Al-
koholiker aus der Anstalt einfach ,,auf die StraBe
stellte, ohne sich weiter um sie zu kiimmern,
fingen sie in der Regel sogleich wieder schwer
zu trinken an, und es kam dann zu immer neuen
Anstaltseinlieferungen, die eine nutzlose Vergeu-
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dung offentlicher Geldmittel bedeuteten. Hier hat
die Einfithrung der offenen Fiirsorge sicherlich
groBe nicht nur moralische, sondern auch wirt-
schaftliche Vorteile gebracht. Wenn trotz aller
Fiirsorgebemithungen der Alkoholiker so weit
riickfillig wird, daB eine zweite Irrenanstaltsinter-
nierung sich nicht umgehen [468t, dann wird er
in der Regel mindestens ein Jahr in der Anstalt
behalten; oder wenn nach einiger Zeit der An-
staltsbehandlung doch noch eine gewisse Einsicht
beim Trinker erwacht, dann wird er der Trinker-
heilstdtte zu einer einjihrigen Kur {iberwiesen.
Man hat viel dariiber diskutiert, ob auch die Ar-
beitserziehungsanstalten zur Behand-
lung der Alkoholiker herbeigezogen werden sollen.
Es kommt auch hier nur darauf an, die richtigen
Fille auszuwihlen. In die Arbeitserziehungs-
anstalt passen nur gewisse Typen aus der Gruppe
der psychopathischen GenuBtrinker, ndmlich jene
riicksichtslosen Triebmenschen mit schwacher
Moral, wozu natiirlich die meisten schwerer krimi-
nellen Alkoholiker gehoren. Diese Elemente sind
fiir den Betrieb einer Irrenanstalt eine groBe Be-
lastung; da in der Irrenanstalt der arztliche Geist
unbedingt gewahrt werden muB}, so soll ihre
Ueberlastung mit asozialen Trinkern durchaus
vermieden werden. Die letztern haben, wenn bei
ihnen iiberhaupt noch etwas erreicht werden soll,
in der Regel auch wesentlich schirfere Diszi-
plinierungsmafnahmen notwendig, als sie im
Rahmen einer Irrenanstalt angewendet werden
konnen. Die Diagnose Psychopathie — die ja
nichts anderes besagt, als daB die psychische Ver-
anlagung dieser Leute aus dem Rahmen des
Durchschnitts herausfiallt — darf uns nicht von
der Erkenntnis abhalten, daB fiir diese triebhaft-
asozialen, moralisch minderwertigen Trinker drzt-
liche Behandlungsmethoden als wirkungslos nicht
in Frage kommen. SchlieBlich bleibt uns noch
ein Wort iiber die eigentliche Verwahrungs-
anstalt zu sagen; hierher gehéren natiirlich
die vielfach riickfallig gewordenen, unverbesser-
lichen Alkoholiker, bei denen doch keine so
schweren psychischen Verdnderungen bestehen,
daB sie Dauerinsassen der Irrenanstalt werden
miissen.

In den vorstehenden Ausfithrungen wurde zu
zeigen versucht, nach welchen Grundsitzen die
verschiedenen Institutionen, die sich an der
Alkoholikerfiirsorge beteiligen, ineinanderspielen
und zusammenarbeiten sollten, damit sie ein sinn-
voll abgestuftes Progressivsystem darstel-
len, dessen zielbewuBte Anwendung gleichzeitig
den individuellen EinfluB auf den Trinker und den
wirtschaftlichen Effekt fiir die Allgemeinheit ver-
biirgen muB. Wenn diese Grundsitze, deren An-
weridung allerdings die genaue Untersuchung
jedes einzelnen Trinkers voraussetzt, zum All-
gemeingut der beteiligten Fiirsorgekreise werden,
dann wird sich die Alkoholikerbehandlung
noch wesentlich wirksamer und zugleich wirt-
schaftlicher einrichten lassen, als dies heute
manchenorts der Fall ist.



	Alkoholiker und ihre fürsorgerische Behandlung [Schluss]

